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27. Gesetz: Wiener Gasgesetz; Abänderung. 
28~ Gesetz: Wiener Abgabenordnung WAO; .Änderung. 
29. Gesetz: Wiener Sportstlitrenscbutzgesetz. 
80. Kundmachung: Geltungsbereich der Vereinbarung über den Kostenersatz in den ~i\ngelegcnheiten der Sozialhilfe. 

27. 

Gesetz vom 27. Juni 1978, mit dem 
Wiener Gasgesetz abgeändert wird 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

nder Prüfmar.ke" zu treten. Im zweiten SztZ des 
Abs. 4 des § 5 hat an die Stelle des Wortes 

das „Prüfzeichen" <las Wort „PrüfmarkenH zu 'tire
ten. An die Stelle des auf den Beistrich folgen

, den Wortes ,,das~· im -ersten Satz des A:bs. 5 des 

1 

§ 5 hat das Wort „die" und an die Stelle des 
Artikel I Wootes „Prüfzeichen" im gleichen Satz das Wort 

M 
. 

195 
, rn'l f" „Prüfmarke" zu treten. An die Stelle des Wortes 

Das Gesetz vom 21. ai 4, J..JVJ> • ur Prüfz,elche tafeln" im !ettten Satz des Abs 5 
Wien Nr. 17) in der Fassung der Gesetze LGBL des § 5 th~ das Wort Prüf.markentafe[n'' ·zu 
für Wien Nr. 13/1966 und 19/1971, über die Er- treten. Im letzten Satz d;~ A:bs. 7 des § 5 hab;n 
z.eugung, Lage.run~, Lei~ung u?d Verwen.dung an die SteHe der Worte „ein PrüfzeichenH die 
b~ennbarer Gase .1n Wien (Wtener Gasgesetz) Worte „e!ne Prüfrnanke'( zu treten. 
wird abgeändert w1e folgt: 

L Der Abs. 6 des§ 5 hat zu lauten: 

„Der Ver<:rieb und der Anschluß \X>n Gasge
räten, die weder die Prüfmarke (Anlage A) auf
weisen, noch 'Vom Magistrat zugelassen >Si-nd, ist 
umuiässig. VerweLgert d:ie Österreidiische Ver
einigung für .das Gas- und Wasserfadi die Ver
leihung des Rechtes auf Führung der Prüfmarke, 
so steht dem Antragsteller das Recht zu, die Zu
lassung durch den Magistrat zu beantragen. Der ! 
Magi~rat ha.t vor .seiner Entsdieidung ein Gut-1 
achten einer autorisierten Prüfanstalt oder etnes 
Zivilingenieurs bzw. eines Ingenieurkonsu!enten i 
für Gas- und Feuerungstedinik -darüber einzu-1 
hol-en, ob und inwieweit das betreffende Gasge~ 
riit den Erfotxlernissen nach Abs. 1 entspricht. 1 
Entspricht <los Gas.gerät den Erfordernissen nach 
Abs. 1 oder kann dies durch Bed>ngungen, Be
fristung.en oder Atrf,lagen erreicht werden, .so hat 
der Magistrat eine Genehmigung :riu erteilen, '. 
Die Genehm:gung Ist, wenn die Herstellung als ' 
Serienprodukt beabsichtigt .ist, al<S Typengeneh~ 
migung und in den übr:Lgen Fällen als Einze1ge
nehmigung zu ertieilen. Der Magistrat hat von 
der Erteilung die Österreichische Vereinigung für 
das Gas- und Wasserfach nachweislich in Kennt
nis zu setzen. Durch <len Magistrat zugda'.Uene 
Gasgeräte halben statt der Prüfmarke die Tat
sache der behördlichen Zulassung sow;ie ZaM und 
Datum <les: Genehmi,gungsbeschcides zu tragen." 

2. An die Stelle der Worte „des Prüfzeichens" 
im zweiten Satz des Abs. 3 des § 5 und im 
ersten Satz des Abs. 4 des § 5 haben die Worte 

Artikel II 

_Di·eses Gesetz tritt zw.ei Monate nach seiner 
K>Undmachung im l,andesgesetzblatt für Wien 
in Kraft. 

Der Landeshauptmann: 

i. V. Fröhlich~Sa.ndner 

Der Landesamtsdirektor: 
Bandion 

Anlage A 

28. 
Gesetz vom 27. Juni 1978, mit dem die 
Wiener Abgabenordnung - W AO geändert 

wird 

Der W1ener Landtag h:..t beschlossen: 

Artikel I 

Die Wiener Abgabenordnung - WAO, LGBI. 
für Wien Nt. 2111962, in der Fassung der K1und
machung LGBl. für Wien Nr. 2/1963 und der 
Geset"Ze LGBI. für Wien Nr. 12/1964 und 4/197 4 
wird wie folgt ,geändert: 

}l 








